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Uebersicht.
NachBinbau der

Jahre 1906 sien Anlagen Februar 1924

im Jahre 1913

1. Anzahl der Talwegs-
iibergdnge . . . . . 50 32 32
2. Anzahl der Ueberginge,
bei denen eine geringere
Fahrwassertiefe als 2,0 m
unter G1.W. vorhanden
war .. . . . . . 46 7 0
3. Prozentsatz der Zahlen
in Ziffer 2 gegeniiber

denen in Ziffer 1 . . 920/y 220/, 0
4. Geringste Fahrwasser-
tiefe bei GI W.in m . 0,70 1,60 2,05

5. Verbesserung dergering-
sten Fahrwassertiefen in
m. . . .o . . . = 0,90 1,35

Aehnlich lagen die Verhiltnisse im anschlies-
senden Bauabschnitt bis Straburg.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daff die Ver-
besserung der Fahrwassertiefen vollstindig ge-
lungen ist, indem nach Peilungen vom Februar
1924 eine Fahrwassertiefe von mehr als 2,0 m bei
GL.W. vorhanden war.

Die entwurfsgemidflen Fahrwasserbrei-
ten sind nach einer Sohlenaufnahme vom April
1923 an einer gréBeren Anzahl von Stellen noch
nicht erreicht. Die Ursache liegt einesteils darin,
dafl man nach dem Entwurf das Niederwasserbett
mit Absicht breiter gewéhlt hat, als es sich aus
der hydraulischen Berechnung als notwendig er-
wiesen hitte, andernteils ist die Ursache auch in
den ortlichen Verhéltnissen zu suchen.

Eine Verbesserung der Richtung des
Talwegs ist dadurch erreicht worden, dal} die
Zahl der Uebergéinge herabgemindert und dadurch
eine gestrecktere Linienfithrung herbeigefiihrt
wurde.

Der Talweg hat mit geringen Ausnahmen
seine entwurfsgemidfBle Lage eingenommen. KEr
schneidet die Stromachse in den vorhandenen
Uebergingen in einem spitzen, fiir die Schiffahrt
giinstigen Winkel.

Ueber die Einwirkung der Regu-
lierung auf die Rheinstrecke unter-
halb Sondernheim ist zu bemerken, daf} die
von' verschiedenen Seiten befiirchtete Abwande-
rung von Geschiebe in die Stromstrecke unterhall
der Regulierung nach den angestellten Beobach-
tungen nicht eingetreten ist.

DiepraktischeWirkung derRhein-
regulierung auf die Schiffahrt be-
steht darin, daB es nunmehr moglich ist, abge-
sehen von Nebel, Hochwasser und Ausnahmezu-
stinden wie im Jahre 1921, wihrend des ganzen
Jahres in der Regulierungstrecke die GroBschiff-

fahrt zu betreiben, wihrend dies vorher meist nur
wéihrend der hohen Sommerwasserstinde gesche-
hen konnte. Ferner hat sich aus ndheren Unter-
suchungen ergeben, daf} die Schleppleistungen der
Dampfboote in der Regulierungsstrecke nun
durchschnittlich um 25% héher sind, und eine
um 44% bessere Ausnutzung des Kahnraums mog-
lich ist, als vor der Regulierung.

Diese beschriebenen Verbesserungen machten
sich besonders auf den Rheinverkehr der Hafen
Straburg — Kehl bemerkbar, welcher in den
5 Jahren von 1908 bis 1913 auf das 2,5fache ge-
stiegen war. Die letzte Zahl legt mehr als alle
andern ein beredtes Zeugnis dafiir ab, welch
groflen Aufschwung die Schiffahrt nach Straf-
burg—Kehl der Regulierung zu verdanken hat.

(Fortsetzung folgt.)

I.l
Ausbau der Rheinhafen-Anlage
Basel-Kleinhiiningen.

Ueber den gegenwirtigen Ausbau der Rhein-
hafenanlage Basel-Kleinhiiningen orientieren fol-
gende Ausfiihrungen des Schiffahrtsamtes Basel:

Nachdem das Hafenbecken der Rheinhafen-
anlage Basel-Kleinhiiningen im vorgesehenen er-
sten Ausbau vollendet war, gelang es, trotz un-
giinstiger wirtschaftlicher und politischer Verhilt-
nisse, das gesamte Hafengebiet mit Einschluff des
dazu gehorigen Klybeckquais an Unternehmungen
zu vermieten, mit Ausnahme des Nordquais am
Hafenbecken, dessen Vermietung aus besonderen
Griinden verschoben werden mufite. MaBgebend
fir die Verwertung des Hafengelindes und der
Hafenanlagen. ist ein vom Grofien Rat des Kantons
Basel erlassenes Gesetz, wonach eine solche aus-
schlieflich durch Uebernahme in eigenen Betrie-
ben oder durch Vermietung, Verpachtung und Ab-
gabe im Baurecht erfolgen soll. Der Verkauf von
Terrain ist also ausgeschlossen. Die Umschlag-
und Lagereinrichtungen sind auf Kosten der Bau-
rechtsberechtigten zu erstellen. Die Baurechtsver-
trdge mit den niedergelassenen Reedereien sind
auf die Dauer von 70 und mit den iibrigen Hafen-
unternehmungen auf die Dauer von 50 Jahren ab-
geschlossen worden. Die Baurechtszinsen betra-
gen im Minimum Fr. 2.— und Fr. 2,50 und steigen
im Verlauf der Mietdauer auf Fr. 4—. Um das
Hafengelénde bald seinem Zweck zuzufiihren, ha-
ben alle Vertriige Verpflichtungen des Mieters in
bezug auf den Beginn, der Erstellung und des Be-
triebes der Anlagen und Einrichtungen. Der Kan-
ton ist berechtigt, nach Ablauf der Mietdauer die
errichteten Anlagen gut unterhalten zum abge-
schriebenen Wert zu iibernehmen. Die Hohe der
Abschreibungen ist in den Baurechtsvertrigen
festgelegt.
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Am Ostquai des Hafenbeckens haben sich die
drei Reedereien, Schweizer Schleppschiffahrtsge-
nossenschaft, A.-G. fiir Schiffahrt und Spedition
»Rhenus* und die Transport und Schiffahrt A.-G.
»Neptun“ niedergelassen, am Westquai die M.
Stromeyer Lagerhausgesellschaft, jetzt Reederei
und Kohlenhandels A.-G. ,,Oberrhein“, die Con-
tinentale Kohlen-Gesellschaft A.-G. und die Koh-
lenumschlags A.-G., am Klybeckquai die Lumina
S. A. (Schell), die Rheinische Umschlag- und La-
gerungs A.-G. und die ,,Olex“ Petroleum A.-G.
(Deutsche Erdol A.-G.). Die Firmen auf dem West-
quai und die Rheinische Umschlag- und Lage-
rungs A.-G. befassen sich mit dem Umschlag und

der Lagerung von Kohlen und Kohlenprodukten

und zum Teil auch mit der Zubereitung, wihrend
die Lumina S. A. und die ,,0lex” den Umschlag
und die Lagerung von Benzin, Petrol und Heiz-
6len betreiben.

Der Hafen hat Bahnanschlufl an den Badischen
Bahnhof ‘und es konnte nach lingeren Verhand-
lungen anfangs des Jahres 1923 zwischen dem
Deutschen Reich (Eisenbahnfiskus), den Schwei-
zerischen Bundesbahnen und dem Kanton Basel-
Stadt ein Vertrag abgeschlossen werden, nach dem
der Bahnanschluff des Rheinhafens Kleinhiiningen
an den Badischen Bahnhof und die Durchfuhr der
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Hafengiiter vom Rheinhafen nach dem Bahnhof
Basel S. B. B. und umgekehrt gestattet wird. Hie-
fiir hat die deutsche Reichsbahn gewisse Leistun-
gen zu beanspruchen, die im Vertrag einzeln fest-
gelegt sind. Von besonderer Wichtigkeit sind die
Bestimmungen, welche die Besorgung des gesam-
ten Wagenverkehrs aus dem Hafenbetrieb auf
der Strecke der Hafenbahn und zwischen Hafen
und Basel S. B. B. den Schweizerischen Bundes-
bahnen {iibertriigt. Grundsétzlich ist dadurch ent-
schieden worden, dafy der Bahnbetrieb den Schwei-
zerischen Bundesbahnen zufillt.

Nach dem Abschlufl dieser Vereinbarungen
konnten die schon seit vielen Jahren mit lingeren
Unterbrechungen gefiihrten Verhandlungen des
Kantons mit den Schweizerischen Bundesbahnen
zum Zwecke der Regelung des Hafenbetriebes und
des Verhiltnisses zwischen Bundesbahnen und
Kanton durch einen besonderen Betriebsvertrag
weitergefithrt werden. Der nun abgeschlossene
Vertrag dauert vorlidufig bis Ende 1925. Die ver-
hiltnism#Big kurze Vertragsdauer wurde verein-
bart, um fiir einen linger dauernden Vertrag die
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Abb. 2. Querschnitt des Hafens Kleinhiiningen, Ostquai ausgefiihrt, Westquai im Bau. Ma@stab 1 : 1000.
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nétigen Erfahrungen der ersten Betriebszeit zu
verwerten. Gemifl diesemv Vertrag iibernehmen
die Schweizerischen Bundesbahnen den Betrieb
der Rheinhifen Basel-St. Johann und Basel-Klein-
hiiningen, sowie der Bahnverbindung vom Rhein-
hafen Kleinhiiningen zum Verschubbahnhof des
Badischen Bahnhofes. Der Umschlag und die La-
gerung der Giiter der in den Hifen niedergelas-
senen Unternehmungen ist von diesen selbst auf
eigene Rechnung zu besorgen, sofern sie -nicht
mit den Schweizerischen Bundesbahnen oder dem
Kanton eine andere Vereinbarung treffen. Die
Betriebsfithrung erfolgt auf gemeinschaftliche
Rechnung, wobei die Einnahmen aus der Vermie-
tung des Hafenareals ganz dem Kanton zufallen.
Ein aus dem Betrieb sich ergebendes Defizit wird
vom Kanton Basel-Stadt und von den Bundes-
bahnen je zur Hilfte getragen. Ein Betriebsiiber-
schuf3 fillt zu zwei Dritteln dem ersteren und zu
einem Drittel den letzteren zu.

In einer besonderen Beilage zum Vertrag sind
allgemeine TarifmaBnahmen festgelegt worden,
durch welche die Niederlassungen im Hafengebiet
in bezug auf die Anwendung der Frachtsidtze der
S. B. B. im schweizerischen Verkehr nicht ungiin-
stiger gestellt werden diirfen, als eine Niederlas-
sung in einem auswirtigen Hafen im Einzugsgebiet
des Rheins. Infolgedessen mufiten fiir die, sowohl
zum bloflen Umschlag, als auch zur Lagerung per
Bahn oder Schiff zugefiihrten Giiter im Hafen-
gebiet die jeweiligen Ausnahme- und Konkurrenz-
tarife bewilligt werden, die fiir Giiter im auslédn-
dischen Verkehr jeweils giiltig erkldart werden.
Zur tarifarischen Gleichstellung der Hafenanlage
St. Johann und Kleinhiiningen wurden fiir den
Schiffsgiiterverkehr die Verbindungsbahnfrachten
auf Kosten der Betriebsgemeinschaft fallen ge-
lassen.

Alle diese Regelungen trugen zur Erleichte-
rung der Ansiedelung des Hafengebietes bei, die
dann als notwendige Folge den sofortigen weite-
ren Ausbau brachte. Mit dem ersten Ausbau des
Hafengebietes war nur der Ostquai mit der 480 m
langen Quaimauer fiir die Ansiedlung und fiir
den Hafenbetrieb in beschrinktem Umfang nutz-
bar gemacht worden. Fiir die Aufnahmeféhigkeit
und fiir den Betrieb des Hafens war es aber not-
wendig, vor allem die erforderlichen Geleiseanla-
gen vorldufig einmal fiir den Verkehr an diesem
Quai zu erstellen und sodann das iibrige Hafen-
gelinde fiir den Verkehr zu erschlieffien. Zu die-
sem Zwecke waren die Uferfronten (inkl. Klybeck-
quai) auszubauen und mit den notigen Geleise-
anschliissen zu versehen, das Gelinde mufite ni-
velliert werden. Ferner mufite an die Ausfiihrung
des Hafenbahnhofes mit den erforderlichen Ge-
leisen und Einrichtungen geschritten werden. Vor

dem Klybeckquai mufite das Rheinbett zur Ermég-
lichung des Schiffsverkehrs ausgebaggert werden.

Am 6. Méarz 1924 bewilligte der Grofie Rat des
Kantons Basel-Stadt einen' Kredit von Fr. 1,946,900
fiir den weiteren Ausbau und am 30. Oktober wei-
tere Kredite im Gesamten von Fr. 2,357,790 zur
Vollendung des Hafenausbaues, insbesondere des
Hafenbahnhofes und des Klybeckquais. Die vor-
gelegten Projekte erstreckten sich auf folgende
Arbeiten:

Ausbau des Westquais des Hafenbeckens durch
eine schrige Boschung, Bahnverbindung des West-
quais mit dem Hafenbahnhof durch Erstellung
einer weiteren Eisenbahnbriicke iiber die Wiese,
Ausbau des Siidufers und des Nordufers des Ha-
fenbeckens, Erstellung der nétigen Geleiseanlagen
auf dem Westquai im Gebiet des Hafenbahnhofes
und Erstellung von Geleisen hinter den Lagerhiu-
sern der Reedereien, Ausbau des Hafenbahnhofes
mit den erforderlichen Geleiseanlagen, Stellwerks-
einrichtungen usw. und einer Lokomotivremise,
Erstellung einer dritten Eisenbahnbriicke iiber
die Wiese zur direkten Verbindung des Hafen-
bahnhofes mit der Hafenverbindungsbahn, Ein-
richtungen fiir die Versorgung des Hafengebietes
mit elektrischem Strom, Vertiefung der Hafenein-
fahrt und des Hafenbeckens zur Ermoglichung
der Aufnahme von Kanalkihnen auch aufier der
Zeit der Rheinschiffahrtsperiode, Ausbau des Kly-
beckquais mit Erstellung der Geleiseverbindung,
Ausbaggerung lings des Klybeckquais zur Er-
moglichung des Schiffsverkehrs, Abschliefung des
Hafengebietes durch einen Zollhag.

Mit den Arbeiten wurde sofort nach Bewilli-
gung der Kredite begonnen, so daffi die meisten
voraussichtlich bis zum Sommer 1925 vollendet
sein werden. Der fiir die Quaibauten auflerordent-
lich giinstige Wasserstand dieses Winters trug we-
sentlich zu einer friihzeitigen Beendigung dieser
Arbeiten bei. Der Hafenbahnhof mit den nétigen
Geleiseanlagen und den Stellwerkseinrichtungen
wird dagegen erst gegen das Friihjahr 1926 hin
ausgefiihrt sein.

Als Baukosten, d. h. als Anlagekapital der
Hafenanlage Kleinhiiningen mit Klybeckquai sind
anzunehmen:

Rheinhafen

Baukosten des ersten Ausbaues (inklusive
Landerwerb) Fr. 8,183,746.55
Weiterer Ausbau laut Voranschlag ,  1,946,910.—
Total Fr. 10,130,656.55

Basel-Kleinhiiningen:

Klybeckquai:

Anlagekapital Ende 1923 laut Staats-

rechnung Fr. 2,853,682.38
Ausbau des Klybeckquais und des Hafen-

bahnhofes laut Voranschlag ,»  2,8567,970.—

Total Fr. 5,211,652.38
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Abb. 3. Lageplan 1:4500 des Hafenbeckens Kleinhiiningen (Gestrichelte Geleise im Bau).

Rekapitulation:

Rheinhafen Kleinhiiningen

Fr. 10,180,656.55
Klybeckquai

, 521165238
Total Fr. 15,342,308.93

Durch Beschluf3 der Bundesversammlung vom
8. Oktober 1924 wurde an diese Kosten eine Bun-
dessubvention im Betrage von Fr. 4,092,000 be-
willigt, zahlbar in drei Jahresraten. An die Aus-
zahlung dieser Subvention wurden hauptséchlich
folgende Bedingungen gekniipft: Der Betrieb der
beiden Rheinhafen Basel-St. Johann und Basel-

Kleinhiiningen, die Giiterabfertigung daselbst, so--

wie der Betrieb der Hafenbahn und zugehorigen
Verbindungsgeleisen ist vom Kanton Basel-Stadt

]

Unselschuthaus

Jnselstrass:

vertraglich den Schweizerischen Bundesbahnen
iibertragen worden. Dem Kanton Basel-Stadt und
den Schweizerischen Bundesbahnen wird anheim-
gegeben, im Falle der Aenderung oder Authebung
dieser Vertrige die Mitwirkung des Bundesrates
zur Abkliarung allfdlliger Differenzen anzurufen.

Der Unterhalt der Hafenanlagen ist vom Kan-
ton Basel-Stadt auf seine Kosten zu besorgen und
vom Bundesrat zu tiberwachen.

Ferner behielt sich der Bund die Erwerbung
der Hafenanlagen auf dem Wege der Zwangsent-
eignung vor. Bei einer allfdlligen Liquidation der
Hafenunternehmung ist die Bundessubvention dem
Bund ganz zuriickzuvergiiten.

e
frasst ———
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Abb. 4. Projektierter Hafenbahnhof am auszubauenden linksufrigen Rheinquai Klybedk.
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Zu dem Ausbau der rechtsrheinischen Hafen-
anlagen nach Mafigabe der oberwédhnten Projekte
hat der Bundesrat ohne Pr#judiz fiir eine Subven-
tionierung seine Zustimmung erteilt.

Der Vollstéindigkeit wegen bleibt zu erwihnen,
daf} Ende 1924 das Anlagekapital des Rheinhafens

Mit Ausnahme der deutschen Erdél A.-G. und
der Continentalen Kohlengesellschaft A.-G. wer-
den sdmtliche Niederlassungen ihre Anlagen im
Verlaufe des Sommers 1925 zum Betrieb ausge-
baut haben. Die Schweizer Schleppschiffahrtsge-
nossenschaft hat eine Lagerhalle mit den nétigen

Abb. 5. Rheinhafen Kleinhiiningen, 4. September 1924,

Abb. 6. Rheinhafen St.Johann, Juni 1924

Basel-St. Johann Fr. 1,624,907.80 nach Abrechnung
von Bundessubventionen und jéhrlichen Amortisa-
tionen betrégt, so daf nach dem vorldufigen Aus-
bau der Rheinhafenanlagen Basel - Kleinhiiningen
mit Klybeckquai die Hafenanlagen mit rund
Fr. 17,000,000 zu Buch stehen werden.

Bureauridumlichkeiten fiir die Unternehmung,
einen Brikettschuppen und zwei Krane erstellt.
Ein Getreidesilo mit einem Fassungsvermogen von
rund 15000 Tonnen geht der Vollendung entgegen.
Die A.-G. fiir Schiffahrt und Spedition ,,Rhenus*
und die Transport und Schiffahrt A.-G. ,,Neptun“
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haben je ein Lagerhaus, ebenfalls mit den notigen
Bureaurdumlichkeiten fiir ihren Geschaftsbetrieb
und je einen Getreidesilo zur Aufnahme von 5000
Tonnen Lagergut, sowie je zwei Portalkrine er-
richtet. Am Westquai haben die Kohlenumschlags
A.-G. und die Reederei und Kohlenhandels A.-G.
»Oberrhein® je eine Hochbahn mit Kran erstellen

lassen. Werkstitten und Arbeitslokale sind im Bau -

begriffen und Bureaugebdude werden spiter er-
stellt werden. Am Klybeckquai hat die Lumina
S. A. eine Anlage zur Lagerung von Benzin, Petrol
und Heizolen schon seit mehr als einem Jahr in
Betrieb. Sie erweitert ihre Anlage bedeutend. Thr
Nachbar, die Rheinische Lagerungs- und Um-
schlags A.-G. hat eine Hochbahn mit Kran zur Be-
dienung ihres Lagerplatzes erstellt. Die deutsche
Erdsl A.-G. wird im kommenden Herbst ebenfalls
eine Niederlassung zur Lagerung von Benzin, Pe-
trol und Heizdlen einrichten.

Das gesamte Kapital, das die genannten Unter-
nehmungen fiir die Einrichtung ihrer Hafennieder-
lassungen aufwenden, ist mit rund Fr. 8,000,000
anzunehmen, so daf vorldufig in der rechtsrheini-
schen Hafenanlage in Basel rund Fr. 23,500,000
investiert sein werden.

An die Kosten der Erstellung der Werfthallen
und der Getreidesilos der Reedereien am Ostquai
des Kleinhiininger Hafenbeckens im angenomme-
nen Betrage von total Fr. 3,500,000 hat der Bund
und der Kanton je eine Subvention von Fr. 350,000
bewilligt und zwar auf Rechnung fiir Kredite zur
Bekampfung der Arbeitslosigkeit.

Es war vorauszusehen, dafi verschiedene der
Hafenunternehmungen, namentlich die Reedereien
und in zweiter Linie die Kohlenniederlassungen
wihrend der Jahre, wo noch keine stindige Schiff-
fahrt durch die Regulierung des Stromes zwischen
Straflburg und Basel nach Basel moglich sein wird,
ungiinstige Zeiten zu iiberwinden haben werden.
Es ist aber anzunehmen, daf} mit Hilfe der Schwei-
zerischen Bundesbahnen, die jedenfalls fiir die
Entwicklung der Rheinschiffahrt nach Basel ein
Interesse haben werden, der Betrieb der Hafen-
niederlassungen erleichtert wird, so daff sie die
schweren Zeiten iiberstehen koénnen. Hiezu sind
einige tarifarische Vergiinstigungen notwendig, die
dann spdter wieder aufgehoben werden konnen.
Es ist zu hoffen, da§ fiir die notwendigen Maf-
nahmen in dieser Hinsicht ein weitgehendes Ver-
stindnis vorhanden sein wird.

Im verflossenen Jahr hat sich der Verkehr in
erfreulichem Mafle entwickelt. Der Umschlag in
den beiden Hafenanlagen Basel - St. Johann und
Basel-Kleinhiiningen belief sich im gesamten auf
286,595 Tonnen. Trotzdem im Rheinhafen Klein-
Hiiningen: einzig die Schweizer Schleppschiffahrts-
genossenschaft mit zwei Kranen zum Giiterum-

schlag eingerichtet war und am Klybeckquai die
Lumina S. A., so wurde in diesen rechtsrheinischen
Anlagen ein Verkehr von 145,691 Tonnen bewil-
tigt. Auf den Bergverkehr entfielen im gesamten
213,375 Tonnen, auf den Talverkehr im gesamten
83,220 Tonnen, Getreide und Kohlen, darunter
68,500 Tonnen Reparationskohle nach Italien, so-
wie Benzin und Oele weisen mit zusammen 125,000
Tonnen das Hauptkontingent des Bergverkehrs
auf. Im Talverkehr dominierten FErze, Zement,
Karbid, Pyritasche, Kondensmilch, Asphalt mit
rund 62 Tonnen. Ein neuer Artikel, der in frii-
heren Jahren nicht verschifft wurde, ist das vom
Gonzen stammende Eisenerz, das nach der Ruhr
zur Verhiittung iiberfithrt wird.

Insgesamt sind im Jahre 1924 in den Basler
Hafenanlagen 245 Schleppziige mit 382 Kihnen
eingetroffen. 223 Schleppziige mit 324 Kihnen sind
zu Tal gegangen.

Experten-Befund iiber die Ursachen der
Zerstorung der Staumauer ,Pian di
Gleno“ im ,,Val di Scalve*.

Von Prof. K. E. Hilgard, Zirich.

Der am 1. Dezember 1923 in Oberitalien er-
folgte Einsturz der Gleno-Staumauer hat in einer
ganzen Anzahl von Lindern, besonders unter den
Nicht-Technikern der Behorden eine starke Beun-
ruhigung erzeugt. In damaliger Unkenntnis der
wahren Ursachen des Bruches, aber unter dem
Eindrucke der dadurch erfolgten katastrophalen
Ueberschwemmungen sowie ausgedehnter Zersto-
rungen und der bedauerlichen Verluste an Men-
schenleben, ist in vielen Kreisen ein allgemeines
Mifitrauen gegen alle Staumauern und besonders
gegen einige der damals noch im Bau befindlichen
entstanden. Angesichts dieser Tatsachen ist es von
Interesse, aus dem seit etwa einem Jahr vertffent-
lichten, an den ,,Gerichtshof von Bergamo® erstat-
teten Expertenbericht die fiir die Beurteilung der
Ursachen mafigebenden Schlufifolgerungen zu
kennen.t)

Zum bessern Verstindnis dieser Ausfithrungen
sei auf die in Nr. 15 der ,,Schweiz. Wasserwirt-
schaft“ 1923, S. 346 und 347 enthaltenen Illustra-
tionen, besonders die Abbildungen 6 und 8 hin-
gewiesen, die durch die heute beigegebenen Ab-
bildungen 1—3 ergiinzt werden. (Tafel XII, XIV,
XVII des Experten-Gutachtens.)

Zum Zweck der Feststellung der Ursachen des
Bruches der Staumauer und der allfélligen Bestra-
fung der fiir das Ungliick Verantwortlichen wurden

1) Siehe Annali dei Lavori Pubblici, Ministerio dei Lavo.ri
Pubblici, Consiglio Superiore, Fascicolo 5, anno LXII, maggio
1924,



	Ausbau der Rheinhafen-Anlage Basel-Kleinhüningen

